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STATUTEN

der

BAND-GENOSSENSCHAFT

mit Sitz in Sem

I. Firma, Sitz und Zweck

Art. 1 Name und Sitz

Unter der Firma

BAND-GENOSSENSCHAFT

besteht mit Sitz in Bern eine Genossenschaft im Sinne der Art. 828 ff. des
Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

Art. 2 Zweck

Die BAND-GENOSSENSCHAFT stellt ihre Tätigkeit in den Dienst der Be­
hinderten. Sie arbeitet eng mit der eidgenössischen Invalidenversicherung
zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe
der Beschäftigung, beruflichen Abklärung und Ausbildung von Behinderten
und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess.

Dieses Ziel soll erreicht werden durch die Errichtung und das Betreiben von
geschützten Werkstätten sowie beruflichen Ausbildungswerkstätten für Be­
hinderte.

Die BAND-GENOSSENSCHAFT kann Grundstücke und Liegenschaften er­
werben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge ab­
schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern
oder damit in Zusammenhang stehen.
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Art. 3 Tätigkeitsgebiet

Die Genossenschaft betätigt sich auf dem ganzen Gebiet der Schweiz.

Art. 4 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der BAND-GENOSSENSCHAFT erfolgen im
Schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Genossenschaftsrat kann weitere
Publikationsorgane bezeichnen.

Art. 5 Haftung

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossen­
schaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der
Mitglieder ist ausgeschlossen.

Art. 6 Beteiligung von Körperschaften des öffentlichen Rechts

Die Generalversammlung kann Körperschaften des öffentlichen Rechts,
welche die BAND-GENOSSENSCHAFT aus öffentlichem Interesse unter­
stützen, das Recht einräumen. Vertreter in den Genossenschaftsrat abzu­
ordnen. Die Vertreter brauchen nicht Genossenschafter zu sein.



- 3 -

11. Mitgliedschaft

Art. 7 .Eintritt

Der Genossenschaftsrat entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder,
die natürliche oder juristische Personen sein können. Sie müssen sich um
den Beitritt schriftlich bewerben und mindestens einen Anteilschein zum
vorgeschriebenen Nominalwert erwerben (Art. 12). Der Genossenschaftsrat
kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen.

Art. 8 Verlust

Die Mitgliedschaft als Genossenschafter erlischt durch:

a) Austritt auf einen beliebigen Termin unter Einhaltung einer Kündi­
gungsfrist von drei Monaten.

b) Ausschliessung aus wichtigen Gründen durch die Generalversamm­
lung. Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb von drei Monaten die An­
rufung des Richters offen.

c) Tod einer natürlichen Person; bei juristischen Personen durch Verlust
der Rechtspersönlichkeit.

Art. 9 Abfindung

Ausscheidende Mitglieder oder ihre Erben haben Anspruch auf Rückzahlung
ihrer Anteilscheine soweit im Zeitpunkt des Ausscheidens ausreichend bi­
lanzmässiges Reinvermögen (mit Ausschluss der Reserven) vorhanden ist,
jedoch höchstens zum Nominalwert.

Art. 10 Übertragung von Anteilscheinen

Anteilscheine können übertragen werden. Der Erwerber wird jedoch erst
durch einen Gesetz und Statuten (Art. 7) entsprechenden Aufnahmebe­
schluss Genossenschafter.
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111. Anteilscheine, Finanz- und Rechnungswesen

Art. 11 Genossenschaftsvermögen

Das Genossenschaftsvermögen besteht aus dem Anteilscheinkapital, dem
Reservefonds und den allfälligen besonderen Fonds.

Art. 12 Anteilscheine

Der Nominalwert eines Anteilscheines beträgt für:

- Juristische Personen Fr. 250.-

- Natürliche Personen Fr. 30.-

Der Genossenschaftsrat kann eine Höchstzahl von Anteilscheinen festlegen,
die von einem Genossenschafter erworben werden können.

Die Anteilscheine werden auf den Namen der Mitglieder ausgestellt. Sie
dienen zugleich als Ausweis für die Mitgliedschaft.

Art. 13 Reservefonds

Der Reservefonds wird gebildet aus den gesetzlichen und statutarischen
Einlagen, aus den infolge Verjährung oder Verwirkung erloschenen Gutha­
ben an die Genossenschaft und aus allfälligen Zuwendungen, soweit diese
nicht zur Deckung laufender Ausgaben bestimmt sind. Art. 860 OR bleibt
ausdrücklich vorbehalten.

Art. 14 Besondere Fonds

Die Generalversammlung kann die Bildung von Spezialfonds im Sinne von
Art. 863 Abs. 2 und 3 OR beschliessen.



Art. 15 Jahresrechnung
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Die Berechnung des Reinertrages erfolgt aufgrund der Jahresbilanz. Diese
ist alljährlich gemäss den Art. 957 ff. OR auf den 31. Dezember zu erstellen.

Art. 16 Verwendung des Reinertrags

Der jährliche Reinertrag wird in folgender Reihenfolge verteilt:

a) Mindestens 5 % zur Bildung des Reservefonds, bis er mindestens 20 %
des Anteilscheinkapitals ausmacht;

b) Bonus als Lohnbestandteil an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;

c) Dividende auf den Anteilscheinen, sofern es das Rechnungsergebnis
erlaubt oder die Generalversammlung nichts anderes beschliesst. Die
auf die Anteilscheine entfallende Quote des Reinertrags darf den lan­
desüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen ohne besondere Sicher­
heiten nicht übersteigen (Art. 859 Abs. 3 OR);

d) Allfällige Einlagen in Spezialfonds gemäss Beschluss der Generalver­
sammlung.
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IV. Organisation

Art. 17 Organe

Die Organe der Genossenschaft sind:

a) die Generalversammlung

b) die Verwaltung (Genossenschaftsrat)

c) der Verwaltungsausschuss

d) die KontrollsteIle

a) Generalversammlung

Art. 18 Befugnisse der Generalversammlung

Oberstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung der Ge­
nossenschafter. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

a) Festsetzung und Änderungen der Statuten;

b) Wahl des Genossenschaftsrates und der KontrollsteIle;

c) Genehmigung des Jahresberichtes sowie Abnahme der Betriebsrech­
nung und der Bilanz, Beschlussfassung über die Verteilung des Rein­
ertrags;

d) Entlastung der Verwaltung;

e) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung
durch das Gesetz oder die vorliegenden Statuten vorbehalten sind.

Art. 19 Einberufung und Verhandlungsgegenstände

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs
Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. Das Datum ist jeweils
vor dem 15. März im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekanntzugeben.
Die Genossenschafter haben Anträge zuhanden der Generalversammlung
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bis spätestens zwei Monate vor der Generalversammlung dem Genossen­
schaftsrat einzureichen.

Auf Beschluss des Genossenschaftsrates ist eine ausserordentliche Gene­
ralversammlung einzuberufen. Sie ist zudem einzuberufen, wenn wenig­
stens der zehnte Teil der Genossenschafter dies unter Angabe der zu be­
handelnden Geschäfte durch schriftliche Eingabe an den Genossenschafts­
rat verlangt.

Sowohl die ordentliche wie auch die ausserordentliche Generalversammlung
werden durch den Genossenschaftsrat, die ausserordentliche zudem in den
vom Gesetz vorgesehenen Fällen durch die KontrollsteIle, einberufen.

Die Einberufung sowohl zur ordentlichen wie auch zur ausserordentlichen
Generalversammlung erfolgt durch Publikation im Schweizerischen Han­
delsamtsblatt sowie in einer Berner Tageszeitung mindestens zwanzig Tage
vor dem Versammlungstag. Die Verhandlungsgegenstände sind bei der
Einberufung bekanntzugeben. Sollen die Statuten geändert werden, ist zu­
dem der wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Änderungen anzugeben.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind,
können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf
Einberufung einer weiteren Generalversammlung; es sei denn, dass alle
Genossenschafter an der Generalversammlung anwesend sind.

Art. 20 Vorsitz, Beschlussfassung und Vertretung

Die Generalversammlung wird durch den Präsidenten des Genossen­
schaftsrates geleitet. Sie bezeichnet den Protokollführer und die Stimmen­
zähler.

Jeder Genossenschafter hat eine Stimme. Die Beschlüsse und Wahlen wer­
den in offener Abstimmung mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stim­
men vorgenommen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders
bestimmen. Wenn es ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten ver­
langt, müssen die Beschlüsse und Wahlen geheim durchgeführt "",erden. Bei
Stimmengleichheit entscheidet bei Beschlüssen der Präsident durch
Stichentscheid, bei Wahlen das Los.
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Ein Genossenschafter kann sich mit einer schriftlichen Vollmacht durch ei­
nen anderen Genossenschafter vertreten lassen, jedoch kann kein Bevoll­
mächtigter mehr als einen Genossenschafter vertreten. Steigt die Mitglie­
derzahl auf über 1'000 Mitglieder, so kann jeder Genossen~chafter höch­
stens neun andere Genossenschafter vertreten. Die Vertretung durch einen
handlungsfähigen Familienangehörigen ist zulässig.

Art. 21 Urabstimmung

Wenn die Genossenschaft mehr als 300 Mitglieder zählt, kann die General­
versammlung beschliessen, dass ihre Befugnisse durch schriftliche Stimm­
abgabe der Genossenschafter ausgeübt werden. Ober das Verfahren wird
der Genossenschaftsrat ein Reglement aufstellen.

b) Verwaltung (Genossenschaftsrat)

Art. 22 Genossenschaftsrat

Der Genossenschaftsrat ist die Verwaltung der BAND­
GENOSSENSCHAFT. Er besteht aus maximal fünfzig Mitgliedern, welche
(vorbehältlich Art. 6) Genossenschafter oder - bei juristischen Personen ­
Vertreter von solchen sein müssen.

In den Genossenschaftsrat sollen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Genossenschaft gewählt werden, wobei deren Anteil an der jeweiligen Ge­
samtzahl der Mitglieder des Genossenschaftsrates einen Fünftel nicht über­
steigen darf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon zwei in der Dauer­
werkstatt beschäftigte Behinderte sein sollen, werden von der Betriebskom­
mission zur Wahl vorgeschlagen.

Die Mitglieder des Genossenschaftsrats werden auf vier Jahre gewählt und
sind wiederwählbar.

Art. 23 Erlöschen der Mitgliedschaft in besonderen Fällen

Mitglieder, die in ihrer Eigenschaft als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der
BAND-GENOSSENSCHAFT dem Genossenschaftsrat angehören, scheiden

.......'
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aus diesem aus, sobald ihr Anstellungsverhältnis aufgelöst wird. Diese Re­
gelung findet sinngemäss Anwendung auf Personen, die als Vertreter von
Institutionen oder Behörden gewählt wurden und aus diesen ausscheiden.

Art. 24 Geschäftstätigkeit und Beschlussfassung

Der Genossenschaftsrat wählt aus seiner Mitte den Präsidenten sowie den
Vize-Präsidenten und organisiert sein Sekretariat.

Er versammelt sich auf Anordnung des Präsidenten und auf Beschluss des
Verwaltungsausschusses oder der Geschäftsleitung. Er ist beschlussfähig,
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden
mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Be­
schlüssen der Präsident durch Stichentscheid, bei Wahlen das Los.

Ausnahmsweise können Beschlüsse auf dem Zirkularweg gefasst werden.
Sie sind ebenfalls zu protokollieren. Der Geschäftsleiter wohnt den Sitzun­
gen des Genossenschaftsrates mit beratender Stimme bei.

Art. 25 Befugnisse des Genossenschaftsrates

Der Genossenschaftsrat leitet und beaufsichtigt die Geschäftsführung der
Genossenschaft nach den Vorschriften des Gesetzes und dieser Statuten.
Es stehen ihm insbesondere folgende Befugnisse zu:

a) Vorbereitung der Geschäfte und Vollzug der Beschlüsse der General­
versammlung;

b) Wahl des Verwaltungsausschus~es;

c) Erlass der nötigen Reglemente, insbesondere über Organisation und
Befugnisse des Verwaltungsausschusses sowie der Geschäftsleitung;

d) Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, welche durch die Statu­
ten nicht einem andern Organ zugewiesen sind.

Der Genossenschaftsrat ist befugt, einen Teil seiner Pflichten und Befug­
nisse dem Verwaltungsausschuss zu übertragen.
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c) Verwaltungsausschuss

Art. 26 Verwaltungsausschuss

Der Genossenschaftsrat bestellt einen Verwaltungsausschuss, der aus drei
bis sieben Mitgliedern des Genossenschaftsrates besteht. Die Amtsdauer
der Mitglieder des Verwaltungsausschusses beträgt vier Jahre. Sie sind
wiederwählbar.

Der Verwaltungsausschuss ist das Bindeglied zwischen dem Genossen­
schaftsrat und der Geschäftsleitung. Im übrigen werden Organisation und
Befugnisse des Verwaltungsausschusses durch ein Reglement des Genos­
senschaftsrates festgelegt. Die Geschäftsleitung wohnt den Sitzungen des
Verwaltungsausschusses mit beratender Stimme und Antragsrecht bei. An
den Sitzungen nimmt zudem ein Vertreter der Mitarbeiter mit beratender
Stimme und Antragsrecht teil.

Art. 27 Geschäftsleitung

Der Verwaltungsausschuss setzt eine den technischen, sozialen und kauf­
männischen Bedürfnissen des Betriebes entsprechende Geschäftsleitung
ein und überwacht deren Tätigkeit.

Die Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung werden in einem Re­
glement durch den Genossenschaftsrat festgelegt.

Art. 28 Vertretung

Die Genossenschaft wird nach aussen durch den Genossenschaftsrat ver­
treten. Die rechtsverbindliche Unterschrift führt der Präsident des Genos­
senschaftsrates kollektiv mit dem Vize-Präsidenten oder einem vom Genos­
senschaftsrat bestimmten weiteren Mitglied.
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d) KontrollsteIle

Art. 29 KontrollsteIle

Die KontrollsteIle wird von der Generalversammlung für die Dauer von zwei
Jahren gewählt und kann wiedergewählt werden. Sie besteht aus einer oder
mehreren natürlichen Personen oder einer juristischen Person, die nicht
Genossenschafter sein müssen. Sie dürfen nicht Mitglieder des Genossen­
schaftsrats oder Angestellte der Genossenschaft sein.

Die KontrollsteIle hat die in den Artikeln 907 bis 910 OR festgesetzten
Rechte und Pflichten.
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v. Statutenänderung, Auflösung und Liquidation

Art. 30 Statutenänderung

Statutenänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen
der an der Generalversammlung Anwesenden oder von zwei Dritteln der
Stimmen der Mitglieder, die an einer Urabstimmung teilnehmen.

Art. 31 Auflösung und Liquidation

Die Genossenschaft wird aufgelöst:

a) in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen;

b) durch Beschluss von zwei Dritteln der Stimmen der an der Generalver­
sammlung Anwesenden oder von zwei Dritteln der Stimmen der Mit­
glieder, die an einer Urabstimmung teilnehmen.

Die Liquidation wird durch den Genossenschaftsrat besorgt. Im Falle einer
Auflösung werden Gewinn und Kapital einer anderen wegen Gemeinnützig­
keit oder öffentlichem Zweck steuerbefreiten juristischen Person mit Sitz in
der Schweiz zugewendet.

Die vorliegenden Statuten sind an der ausserordentlichen Generalver­
sammlung vom 14. Dezember 1999 angenommen worden und ersetzen
diejenigen vom 22. April 1988.

Der Präsident:


